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bvvp Pressemitteilung 

Berlin, 02.10.2021 

Der bvvp verabschiedet auf Delegiertenversammlung Resolu-

tion zur „Komplexrichtlinie“:  Aufforderung an das BMG zur 

Beanstandung - Nachbesserung durch G-BA dringend erforder-

lich  

Berlin, 02. Oktober 2021. Der Bundesverband der Vertragspsychothera-

peuten, bvvp, hat auf seiner Bundesdelegiertenversammlung eine Reso-

lution zur „Richtlinie über die berufsgruppenübergreifende, koordinierte 

und strukturierte Versorgung insbesondere für schwer psychisch kranke 

Versicherte mit komplexem psychiatrischen oder psychotherapeutischen 

Behandlungsbedarf“ verabschiedet.  

 

Die Delegierten des bvvp begrüßten zunächst, dass mit der „Richtlinie 

über die berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Ver-

sorgung insbesondere für schwer psychisch kranke Versicherte mit kom-

plexem psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf“ 

ein Versorgungskonzept entwickelt wurde, das die besonderen Bedarfe 

dieser Patent*innengruppe berücksichtigt und ihnen einen besseren Zu-

gang zur Versorgung ermöglichen soll. Sie begrüßten zudem, dass Angehö-

rige aller an der Richtlinie beteiligten Berufsgruppen von psychotherapeu-

tisch Behandelnden die Rolle von Bezugsbehandelnden übernehmen und 

somit auch den Behandlungsplan erstellen können. Sie betonten, dass im 

bvvp die Zusammenarbeit der Fachärzt*innen für Psychosomatische Me-

dizin und Psychotherapie, der Fachärzt*innen für Psychiatrie und Psycho-

therapie und der Psychologischen Psychotherapeut*innen auf Augenhöhe 

seit vielen Jahren praktizierte integrative Verbandspolitik sei. 

 

Die Delegierten befürchten allerdings, dass sich die Richtlinie nur schwer flächendeckend 

werde umsetzen lassen. Als grundlegendes Problem betrachten sie, dass es vielerorts einen 

eklatanten Psychiater*innenmangel und einen Mangel an Psychosomatiker*innen gebe und 

auch Sozio- und Ergotherapeut*innen nicht allerorts zu finden seien. Bereits diese Hürden 

erschwerten die Umsetzung erheblich, umso mehr müssten die weiteren, in der Richtlinie 

formulierten Hemmnisse entschieden abgelehnt werden! 
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Dies betreffe die Vorgabe, dass das für die Einschreibung notwendige differentialdiagnosti-

sche Eingangs-Assessment zwingend von P-Fachärzt*innen durchgeführt werden müsse. 

Nach Auffassung der Delegierten wird damit beim Zugang zur Richtlinie ein Nadelöhr ge-

schaffen. Diese Verengung sei fachlich nicht nachvollziehbar, denn auch die Ärztlichen und 

Psychologischen Psychotherapeut*innen seien bestens dazu ausgebildet, differenziert zu di-

agnostizieren und zu indizieren. Mit dieser Vorgabe sei der Vorgutachter durch die Hintertür 

eingeführt werden. Dass ärztliche Kolleg*innen ebenso ausgeschlossen würden, die selbst-

verständlich über somatische Kompetenz verfügten, sei mindestens ebenso unverständlich 

und belege einmal mehr, dass diese Richtlinie noch unausgereift sei und noch deutlicher Ver-

besserungsbedarf bestehe. 

 

Hinzu komme, dass nur Niedergelassene mit einem vollen, nicht jedoch mit einem halben 

Versorgungsauftrag die Rolle als Bezugstherapeutin oder Bezugstherapeut einnehmen könn-

ten. Somit werde der überwiegende Teil der Psychotherapeut*innen von dieser wichtigen 

Funktion ausgeschlossen. Dies habe zur Folge, dass auch deren Patient*innen nicht die Wahl 

hätten, die Behandlungsführung jenen zu überantworten, denen sie das größte Vertrauen 

entgegenbrächten und zu denen die engste Bindung bestehe.  

 

Die Delegierten betonten in ihrer Resolution, dass volle und halbe Versorgungsaufträge sich 

nicht hinsichtlich der Diagnosen ihrer Patient*innen unterschieden und die Organisation der 

Praxis nicht vom Umfang des Versorgungsauftrags abhänge. 

 

Und schließlich sei nicht nachvollziehbar, dass Aufgaben der Koordination wie wöchentliche 

Kurztelefonate, aufsuchende Behandlungen oder Gespräche mit Bezugspersonen nicht von 

den Psychotherapeut*innen selbst durchgeführt werden dürften, sondern dafür zwingend 

eine Fachkraft zu beschäftigen sei. 

 
 

Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten, bvvp, ist der Verband, der sich berufs-

gruppen- und verfahrensübergreifend für die Interessen aller Vertragspsychotherapeut*innen 

einsetzt. In ihm haben sich über 5.600 Ärztliche Psychotherapeut*innen, Psychologische Psy-

chotherapeut*innen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen aller anerkann-

ten Richtlinienverfahren zusammengeschlossen. 

 

Für den bvvp 

Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr 

1. Vorsitzender 

Berlin, 02. Oktober 2021 

 

Anfragen und Interviewwünsche bitte an: 

bvvp Bundespressestelle 
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